
Volkswagen Bank GmbH – Sonderbedingungen für das Plus Konto
1. Kontoeröffnung
Wenige Tage nach Eingang Ihres Antrages und, sofern Sie 
noch nicht Kunde der Bank sind, der gesetzlich vorge-
schriebenen Legitimationsprüfung erhalten Sie ein Begrü-
ßungsschreiben mit der Kontonummer Ihres Plus Kontos.	

2. Einzahlungen/Verfügungen
Einzahlungen erfolgen durch den umseitigen Einzugsauf-
trag zu Lasten des der Bank genannten Hausbankkontos. 
Weitere Einzugsaufträge können jederzeit per Online-
Banking, schriftlich oder telefonisch erteilt werden. 
Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Last-
schriften schon vor ihrer Einlösung gut, geschieht dies 
unter dem Vorbehalt ihrer Einlösung, und zwar auch 
dann, wenn diese Papiere bei der Bank selbst zahlbar 
sind. Werden Schecks oder Lastschriften nicht eingelöst 
oder erhält die Bank den Betrag aus dem Einzugsauftrag 
nicht, macht die Bank die Vorbehaltsgutschrift rückgän-
gig. Dies geschieht unabhängig davon, ob in der Zwi-
schenzeit ein Rechnungsabschluss erteilt wurde.
Verfügungen über das Guthaben können jederzeit bar-
geldlos in beliebiger Höhe zu Gunsten des genannten 
Hausbankkontos per Online-Banking, schriftlich oder 
telefonisch (Telebanking) erfolgen. Einzahlungen sowie 
Verfügungen können nach Zugang des jeweiligen Auf-
trags an die Bank nicht widerrufen werden. 

3. Laufzeit/Kündigungsfrist
Der Vertrag für das Plus Konto wird auf unbestimmte 
Zeit geschlossen und kann jederzeit schriftlich vom 
Kontoinhaber ohne Einhaltung einer Frist gekündigt 
werden. Andernfalls bleibt es selbst bei Verfügungen 
über das Gesamtguthaben bestehen. Die Bank kann 
das Plus Konto jederzeit unter Einhaltung einer Kündi
gungsfrist von mindestens zwei Monaten kündigen.

4. Kontoführung
Das Plus Konto ist nicht für den allgemeinen Zahlungsver-
kehr zugelassen. Die Bank erstellt, sofern Umsätze ange-
fallen sind, monatlich einen Kontoauszug. Der Kontoinha-
ber hat den Kontoauszug als Rechnungsabschluss sowie 
sonstige Abrechnungen und Anzeigen auf ihre Richtigkeit 
und Vollständigkeit zu prüfen. Einwendungen gegen 
Rechnungsabschlüsse müssen der Bank in Schriftform 
zugehen. Unbeschadet der Verpflichtung, Einwendungen 
gegen Rechnungsabschlüsse unverzüglich zu erheben, 
gelten diese als genehmigt, wenn ihnen nicht innerhalb 
von sechs Wochen nach Zugang des Rechnungs
abschlusses widersprochen wird. Zur Wahrung der Frist 
genügt die rechtzeitige Absendung. Die Bank wird den 
Kunden bei Fristbeginn auf die Folgen hinweisen. 
Stellt sich nachträglich die Unrichtigkeit heraus, so kön-
nen sowohl der Kunde als auch die Bank die Richtigstel-
lung aufgrund gesetzlicher Ansprüche verlangen.

5. Zinsen und Entgelte
Der Guthabenzinssatz ist variabel. Die Bank ist berechtigt, 
diesen Zinssatz nach billigem Ermessen (gemäß § 315 
BGB) zu ändern. Der Kontoinhaber kann den aktuellen 
Zinssatz jederzeit telefonisch bei den Kundenberatern der 

Bank abfragen. Zudem wird die jeweils aktuelle Gutha-
benverzinsung auch unter www.volkswagenbank.de 
bekannt gegeben.
Wenn ein Kontoinhaber eine im „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“ aufgeführte Leistung in Anspruch nimmt, gelten 
die zu diesem Zeitpunkt dort angegebenen Entgelte. Für 
die Vergütung der darin nicht aufgeführten Leistungen, 
die im Auftrag des Kontoinhabers oder in dessen mut-
maßlichen Interesse erbracht werden und die, nach den 
Umständen zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu 
erwarten sind, gelten die gesetzlichen Vorschriften.
Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank gesetz-
lich oder aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht ver-
pflichtet ist oder die sie im eigenen Interesse wahrnimmt, 
wird die Bank Entgelte nur dann berechnen, wenn dies 
gesetzlich zulässig ist. In diesem Fall wird das Entgelt 
nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung erhoben.

6. Mitwirkungspflichten des Kunden
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsver-
kehrs ist es erforderlich, dass der Kunde der Bank Ände-
rungen seines Namens, seiner Anschrift, seiner Bankver-
bindung sowie das Erlöschen oder die Änderung einer 
gegenüber der Bank erteilten Vertretungsmacht (insbe-
sondere einer Vollmacht) unverzüglich mitteilt. Darüber 
hinaus können sich weitergehende gesetzliche Mittei-
lungspflichten, insbesondere aus dem Geldwäschegesetz, 
ergeben.

7. Änderungen und Ergänzungen der Geschäftsbedin-
gungen
Änderungen dieser Geschäftsbeziehungen und der Son-
derbedingungen werden dem Kunden spätestens zwei 
Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirk-
samwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit 
der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elek-
tronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das 
Online-Banking), können die Änderungen auch auf die-
sem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kun-
den gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswir-
kung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hin-
weisen. Werden dem Kunden Änderungen von Bedin-
gungen zu Zahlungsdiensten angeboten, kann er den 
von der Änderung betroffenen Zahlungsdiensterah-
menvertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderungen kündigen. Auf die-
ses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot 
besonders hinweisen.

8. Abrechnungsstichtag
Die Kontoabrechnung erfolgt einmal monatlich. Der Abrech-
nungsstichtag wird im Begrüßungsschreiben mitgeteilt.

9. Einlagensicherungsfonds

9.1 Schutzumfang
Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesver-
bandes deutscher Banken e. V. angeschlossen. Der Einla-

gensicherungsfonds sichert alle Verbindlichkeiten, die in 
der Bilanzposition „Verbindlichkeiten gegenüber Kunden“ 
auszuweisen sind. Hierzu zählen Sicht-, Termin- und Spar-
einlagen einschließlich der auf den Namen lautenden 
Sparbriefe. Die Sicherungsgrenze je Gläubiger beträgt 
30 % des für die Einlagensicherung jeweils maßgeblichen 
haftenden Eigenkapitals der Bank. Diese Sicherungsgrenze 
wird dem Kunden von der Bank auf Verlangen bekannt 
gegeben. Sie kann auch im Internet unter www.bankenver-
band.de abgefragt werden. Sofern es sich bei der Bank um 
eine Zweigniederlassung eines Instituts aus einem anderen 
Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes handelt, erbringt 
der Einlagensicherungsfonds Entschädigungsleistungen 
nur, wenn und soweit diese Verbindlichkeiten nicht vom 
Schutzumfang der Heimatlandeinlagensicherung umfasst 
sind. Der Umfang der Heimatlandeinlagensicherung kann 
im Internet auf der Webseite der jeweils zuständigen Siche-
rungseinrichtung abgefragt werden, deren Adresse dem 
Kunden auf Verlangen von der Bank mitgeteilt wird.

9.2 Ausnahmen vom Einlegerschutz
Nicht geschützt sind Forderungen, über die die Bank 
Inhaberpapiere ausgestellt hat, wie z. B. Inhaberschuld-
verschreibungen und Inhabereinlagenzertifikate sowie 
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

9.3 Ergänzende Geltung des Statuts des Einlagensiche-
rungsfonds
Wegen weiterer Einzelheiten des Sicherungsumfangs 
wird auf § 6 des Statuts des Einlagensicherungsfonds ver-
wiesen, das auf Verlangen zur Verfügung gestellt wird.

9.4 Forderungsübergang
Soweit der Einlagensicherungsfonds oder ein von ihm 
Beauftragter Zahlungen an einen Kunden leistet, gehen 
dessen Forderungen gegen die Bank in entsprechender 
Höhe mit allen Nebenrechten Zug um Zug auf den Ein-
lagensicherungsfonds über.

9.5 Auskunftserteilung
Die Bank ist befugt, dem Einlagensicherungsfonds oder 
einem von ihm Beauftragten alle in diesem Zusammen-
hang erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterla-
gen zur Verfügung zu stellen.

10. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden
Die Bank darf denjenigen, der in einer Ausfertigung oder 
beglaubigten Abschrift der letztwilligen Verfügung (Tes-
tament, Erbvertrag) als Erbe oder Testamentsvollstrecker 
bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, ihn verfügen 
lassen und insbesondere mit befreiender Wirkung an ihn 
leisten. Dies gilt nicht, wenn der Bank bekannt ist, dass der 
dort Genannte (zum Beispiel nach Anfechtung oder 
wegen Nichtigkeit des Testaments) nicht verfügungsbe-
rechtigt ist oder wenn ihr dies infolge Fahrlässigkeit nicht 
bekannt geworden ist.�
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Bedingungen für Buchungen zu Lasten des Plus Kontos, Kreditkartenkontos, 
Order- und Führerschein Kontos

Für die Ausführung von Buchungsaufträgen zu Lasten der o. g. Konten (nachfolgend Buchung genannt) von Kunden gelten die folgenden Bedingungen:

1. Allgemein

1.1 Erteilung des Buchungsauftrags und Autorisierung

(1) Verfügungen über das Guthaben können jederzeit 
bargeldlos zu Gunsten des genannten Hausbankkontos 
per Online-Banking, telefonischem (Telebanking) oder 
schriftlichem Buchungsauftrag vorgenommen werden. 
Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Vollständigkeit und Rich-
tigkeit der Angaben zu achten. Unleserliche, unvollstän-
dige oder fehlerhafte Angaben können zu Verzögerun-
gen und zu Fehlleitungen von Buchungen führen; daraus 
können Schäden für den Kunden entstehen.
Bei unleserlichen, unvollständigen oder fehlerhaften 
Angaben kann die Bank die Ausführung ablehnen (siehe 
auch Nummer 1.5). Hält der Kunde bei der Ausführung 
der Buchung besondere Eile für nötig, hat er dies der 
Bank gesondert mitzuteilen. 
(2) Der Kunde autorisiert den Buchungsauftrag durch 
Unterschrift oder in der
anderweitig mit der Bank vereinbarten Art und Weise.
(3) Auf Verlangen des Kunden teilt die Bank vor Ausfüh-
rung eines einzelnen Buchungsauftrags die maximale 
Ausführungsfrist für diesen Zahlungsvorgang mit.

1.2 Zugang des Buchungsauftrags bei der Bank

(1) Der Buchungsauftrag wird wirksam, wenn er der Bank 
zugeht. Der Zugang erfolgt durch den Eingang des Auf-
trags in den dafür vorgesehenen Empfangsvorrichtungen 
der Bank (zum Beispiel mit Abgabe in den Geschäftsräu-

men oder Eingang auf dem Online-Banking-Server oder 
beim Telebanking am Telefon).
(2) Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des Buchungsauftrags 
nach Absatz 1 Satz 2 nicht auf einen Geschäftstag der 
Bank gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“, so gilt der 
Buchungsauftrag erst am darauf folgenden Geschäftstag 
als zugegangen.
(3) Geht der Buchungsauftrag nach dem an der Emp-
fangsvorrichtung der Bank oder im „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“ angegebenen Annahmezeitpunkt ein, so gilt 
der Buchungsauftrag im Hinblick auf die Bestimmung der 
Ausführungsfrist (siehe Nummer 2.2.2) erst als am darauf 
folgenden Geschäftstag zugegangen.

1.3 Widerruf des Buchungsauftrags

Nach dem Zugang des Buchungsauftrags bei der Bank 
(siehe Nummer 1.2 Absätze 1 und 2) kann der Kunde die-
sen nicht mehr widerrufen. Bis zu diesem Zeitpunkt ist ein 
Widerruf durch Erklärung gegenüber der Bank möglich.

1.4 Ausführung des Buchungsauftrags

(1) Die Bank führt den Buchungsauftrag des Kunden aus, 
wenn die zur Ausführung erforderlichen Angaben (siehe 
Nummer 2.1) in der vereinbarten Art und Weise (siehe 
Nummer 1.1 Absatz 1) vorliegen, dieser vom Kunden 
autorisiert ist (siehe Nummer 1.1 Absatz 2) und ein zur 
Ausführung der Buchung ausreichendes Guthaben oder 
ausreichender Verfügungsrahmen (bei Kreditkarte mit 
Teilrückzahlungsvereinbarung) in Euro vorhanden ist.

(2) Die Bank und die weiteren an der Ausführung der Buchung 
beteiligten Zahlungsdienstleister sind berechtigt, die Buchung 
ausschließlich anhand der vom Kunden angegebenen Kun-
denkennung des Zahlungsempfängers auszuführen.

1.5 Ablehnung der Ausführung

(1) Sind die Ausführungsbedingungen (siehe Nummer 1.4 
Absatz 1) nicht erfüllt, kann die Bank die Ausführung des 
Buchungsauftrags ablehnen. Hierüber wird die Bank den 
Kunden unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb der 
in Nummer 2.2.1 vereinbarten Frist, unterrichten. Dies 
kann auch auf dem für Kontoinformationen vereinbarten 
Weg telefonisch oder schriftlich geschehen. Dabei wird 
die Bank, soweit möglich, die Gründe der Ablehnung 
sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur 
Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können. 
(2) Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung für 
die Bank erkennbar keinem Zahlungsempfänger, keinem 
Zahlungskonto oder keinem Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers zuzuordnen, wird die Bank dem 
Kunden hierüber unverzüglich eine Information zur Ver-
fügung stellen und ihm gegebenenfalls den Buchungs-
betrag wieder herausgeben.

1.6 Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgeführ-
ter Buchungen

Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung 
eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten 
Buchungsauftrags zu unterrichten.

Für Ihre Unterlagen

Sonderbedingungen für die Aktion „Plus Konto TopZins“ (gilt nur für Plus Konto Neukunden)
Das Plus Konto TopZins ist ein Angebot für Neukun-
den, die in den letzten 6 Monaten kein Plus Konto 
bei der Volkswagen Bank bzw. der Audi Bank unter-
hielten. Je Kunde kann nur ein Plus Konto TopZins 
eröffnet werden. Abweichend von den Standardkon-
ditionen des Plus Kontos gelten bis zum 15.01.2012 
(Aktionszeitraum) Sonderkonditionen. Während des 
Aktionszeitraumes wird ein Aktionszinssatz bis zu 
einer Einlagenhöhe von 50.000,– Euro gewährt. Für 
das über 50.000,– Euro hinausgehende Guthaben gilt 

bis zum Aktionszeitraumende der entsprechend aktu-
elle Guthabenszins für das Plus Konto, der abhängig 
von der Art der Kontoführung (online Kontoführung 
oder telefonische Kontoführung) ist. Dieser variable 
Guthabenzins sowie der Aktionszinssatz kann jeder-
zeit telefonisch bei den Kundenberatern oder unter 
www.volkswagenbank.de abgefragt werden. Die 
jeweils gültigen Konditionen sind außerdem dem 
Preis- und Leistungsverzeichnis zu entnehmen. Im 
Falle einer Zinsänderung der Plus Konto Zinsen wäh-

rend des Aktionszeitraumes wird der Zinssatz für das 
über 50.000,– Euro hinausgehende Guthaben entspre-
chend angepasst. Nach Ablauf des Aktionszeitraumes 
gelten für die gesamte Einlage die dann aktuellen Plus 
Konto Guthabenzinsen (online Kontoführung oder tele-
fonische Kontoführung). Im Übrigen gelten die nach-
folgenden Sonderbedingungen für das Plus Konto, 
Bedingungen für Buchungen sowie Online-Banking-
Bedingungen.
� Stand: 1. Juli 2011



1.7 Entgelte

Die sich auf Buchungen sowie auf Erfüllung von Nebenpflichten zu Buchungen bezie-
henden Entgelte – soweit solche Entgelte gesetzlich zugelassen sind – ergeben sich aus 
dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Änderungen der sich auf Buchungen beziehen-
den Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres 
Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die 
Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden 
gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird 
ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. Werden dem Kunden Änderun-
gen der sich auf Buchungen beziehenden Entgelte angeboten, kann er die Geschäfts-
beziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderun-
gen kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot 
besonders hinweisen.

2. Buchungen innerhalb Deutschlands in Euro

2.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss im Buchungsauftrag folgende Angaben machen: Kontonummer des 
Zahlungsempfängers sowie Bankleitzahl oder Name des Zahlungsdienstleisters des 
Zahlungsempfängers sowie Betrag in Euro.

2.2 Maximale Ausführungsfrist

2.2.1 Fristlänge

Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Buchungsbetrag spätestens innerhalb 
der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

2.2.2 Beginn der Ausführungsfrist

Die Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs des Buchungsauftrags des 
Kunden bei der Bank (siehe Nummer 1.2).

2.3 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden

2.3.1 Erstattungsansprüche

Erstattungsansprüche des Kunden richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

2.3.2 Schadensersatz

(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten Buchung oder bei 
einer nicht autorisierten Buchung kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht 
bereits von Nummer 2.3.1 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer 
zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei 
denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der 
Kunde vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entste-
hung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschul-
dens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500,– Euro begrenzt. Diese betragsmäßige 
Haftungsgrenze gilt nicht für nicht autorisierte Buchungen, bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit der Bank, für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und 
für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

2.3.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der Bank nach Nummer 2.3.2 oder bei nicht erfolgter oder fehlerhaf-
ter Ausführung einer autorisierten Buchung ist ausgeschlossen,
– �wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Buchungsbetrag recht-

zeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegan-
gen ist, oder

– �soweit die Buchung in Übereinstimmung mit der vom Kunden angegebenen fehler-
haften Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt wurde. In diesem Fall 
kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. 

(2) Ansprüche des Kunden nach Nummern 2.3.1 und 2.3.2 und Einwendungen des 
Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Buchungen oder 
aufgrund nicht autorisierter Buchungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank 
nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten 
oder fehlerhaft ausgeführten Buchung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt 
nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Buchung entsprechend 
dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach 
der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der 
Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer 2.3.2 kann der 
Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden 
an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründen-
den Umstände
– �auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank 

keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht 
hätten vermieden werden können oder

– von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.
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Bedingungen für die konto-/depotbezogene Nutzung des Online-Banking 
(Online-Banking-Bedingungen)

1. Leistungsangebot 

(1) Der Konto-/Depotinhaber kann Bankgeschäfte mittels Online-Banking in dem von 
der Bank angebotenen Umfang abwickeln. Zudem kann er Informationen der Bank 
mittels Online-Banking abrufen. 
(2) Konto-/Depotinhaber und Bevollmächtigte werden im Folgenden einheitlich als „Teil-
nehmer“ bezeichnet und erhalten jeweils eigene Identifikations- und Legitimations
medien. Konto und Depot werden im Folgenden einheitlich als „Konto“ bezeichnet. 
(3) Einzüge per Online-Banking sind pro Transaktion bis zu 1.000.000,– Euro möglich. 
Darüber hinausgehende Einzahlungen können telefonisch oder schriftlich erteilt wer-
den. Verfügungen per Online-Banking sind in Höhe von 25.000,– Euro pro Tag mög-
lich. Die mit der Bank für die Nutzung des Online-Banking vereinbarten Verfügungsli-
mite können telefonisch oder schriftlich kontenindividuell geändert werden.

2. Voraussetzungen zur Nutzung des Online-Banking 

Der Teilnehmer benötigt für die Abwicklung von Bankgeschäften mittels Online-Banking 
die mit der Bank vereinbarten und von dieser zur Verfügung gestellten Personalisierten 
Sicherheitsmerkmale (z. B. Kundennummer und Einmalkennwort) und Authentifizierungs
instrumente (z. B. Bankey bei Nutzung des Girokontos), um sich gegenüber der Bank als 
berechtigter Teilnehmer auszuweisen (siehe Nummer 3) und Aufträge zu autorisieren (siehe 
Nummer 4). 
Der Teilnehmer ist verpflichtet, bei der ersten Anmeldung sein Einmalkennwort sofort zu 
ändern und sich ein neues, persönliches Kennwort zu vergeben. Das Kennwort sollte in 
regelmäßigen Abständen geändert werden. Das alte Kennwort verliert bei Änderung seine 
Gültigkeit.
Im Rahmen der Bankey-Zuordnung überträgt der Teilnehmer die Seriennummer an die 
Bank und ordnet somit den betreffenden Bankey dem Teilnehmer definitiv zu.

2.1 Personalisierte Sicherheitsmerkmale 
Personalisierte Sicherheitsmerkmale, die auch alphanumerisch sein können, sind: 
–  Kundennummer und persönliches Kennwort,
–  die persönliche Identifikationsnummer (PIN), 
–  einmal verwendbare Transaktionsnummern (TAN),  
–  der Nutzungscode für die elektronische Signatur. 

2.2 Authentifizierungsinstrumente 
Die TAN beziehungsweise die elektronische Signatur können dem Teilnehmer auf folgen-
den Authentifizierungsinstrumenten zur Verfügung gestellt werden: 
–  auf einer Liste mit einmal verwendbaren TAN, 
– � mittels eines TAN-Generators, der Bestandteil einer Chipkarte oder eines anderen  

elektronischen Geräts zur Erzeugung von TAN ist, 
– � mittels eines mobilen Endgerätes (z. B. Mobiltelefon) zum Empfang von TAN per SMS 

(mobileTAN), 
–  auf einer Chipkarte mit Signaturfunktion oder 
–  auf einem sonstigen Authentifzierungsinstrument, auf dem sich Signaturschlüssel befinden. 

Für eine Chipkarte benötigt der Teilnehmer zusätzlich ein geeignetes Kartenlesegerät. 

3. Zugang zum Online-Banking
 
Der Teilnehmer erhält Zugang zum Online-Banking, wenn 
– � dieser die Kontonummer oder seine individuelle Kundenkennung (Kundennummer 

und seine PIN oder sein persönliches Kennwort) oder elektronische Signatur über-
mittelt hat, 

– � die Prüfung dieser Daten bei der Bank eine Zugangsberechtigung des Teilnehmers 
ergeben hat und 

–  keine Sperre des Zugangs (siehe Nummern 8.1 und 9) vorliegt. 

Nach Gewährung des Zugangs zum Online-Banking kann der Teilnehmer Informatio-
nen abrufen oder Aufträge erteilen. In den von der Bank angegebenen Fällen hat der 
Teilnehmer jeweils eine Bankey-generierte TAN einzugeben.

4. Online-Banking-Aufträge 

4.1 Auftragserteilung und Autorisierung 
Der Teilnehmer muss Online-Banking-Aufträge (z. B. Überweisungen) in den von der 
Bank im Einzelnen angegebenen Fällen zu deren Wirksamkeit mit dem vereinbarten 
Personalisierten Sicherheitsmerkmal (TAN oder elektronische Signatur) autorisieren und 
der Bank mittels Online-Banking übermitteln. Die Bank bestätigt mittels Online-Banking 
den Eingang des Auftrags. 

4.2 Widerruf von Aufträgen 
Die Widerrufbarkeit eines Online-Banking-Auftrags richtet sich nach den für die jewei-
lige Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (z. B. Bedingungen für den Über-
weisungsverkehr). Der Widerruf von Aufträgen kann nur außerhalb des Online-Banking 
erfolgen, es sei denn, die Bank sieht eine Widerrufmöglichkeit im Online-Banking aus-
drücklich vor.

5. Bearbeitung von Online-Banking-Aufträgen durch die Bank 

(1) Die Bearbeitung der Online-Banking-Aufträge erfolgt an den für die Abwicklung 
der jeweiligen Auftragsart (z. B. Überweisung) auf der Online-Banking-Seite der Bank 
oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ bekannt gegebenen Geschäftstagen im Rah-
men des ordnungsgemäßen Arbeitslaufes. Geht der Auftrag nach dem auf der Online-
Banking-Seite der Bank angegebenen oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ 
bestimmten Zeitpunkt (Annahmefrist) ein oder fällt der Zeitpunkt des Eingangs nicht auf 
einen Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank, so gilt der Auf-
trag als am darauf folgenden Geschäftstag zugegangen. Die Bearbeitung beginnt erst 
an diesem Tag. 
(2) Die Bank wird den Auftrag ausführen, wenn folgende Ausführungsbedingungen 
vorliegen: 
–  Der Teilnehmer hat sich mit seinem Personalisierten Sicherheitsmerkmal legitimiert. 
– � Die Berechtigung des Teilnehmers für die jeweilige Auftragsart (z. B. Wertpapier

order) liegt vor. 
–  Das Online-Banking-Datenformat ist eingehalten. 
–  Das gesondert vereinbarte Online-Banking-Verfügungslimit ist nicht überschritten. 
– � Die Ausführungsvoraussetzungen nach den für die jeweilige Auftragsart maßgeb

lichen Sonderbedingungen (z. B. ausreichende Kontodeckung gemäß den Bedin
gungen für den Überweisungsverkehr) liegen vor. 

Liegen die Ausführungsbedingungen nach Satz 1 vor, führt die Bank die Online- 
Banking-Aufträge nach Maßgabe der Bestimmungen der für die jeweilige Auftragsart 
geltenden Sonderbedingungen (z. B. Bedingungen für den Überweisungsverkehr, 
Bedingungen für das Wertpapiergeschäft) aus.
(3) Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1 nicht vor, wird die Bank 
den Online-Banking-Auftrag nicht ausführen und den Teilnehmer über die Nichtaus-
führung und soweit möglich über deren Gründe und die Möglichkeiten, mit denen 
Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können, mittels Online-
Banking eine Information zur Verfügung stellen.

6. Information des Kontoinhabers über Online-Banking-Verfügungen
 
Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich über die mittels 
Online-Banking getätigten Verfügungen auf dem für Kontoinformationen vereinbarten 
Weg. Wählt der Kontoinhaber die ausschließliche Online-Kontoführung, so wird die 
Bank die Kontoauszüge online – d.h. über das Medium Internet (im .pdf-Format) – zur 
Verfügung stellen. Greift der Teilnehmer auf das Online-Postfach, in welchem die  
Kontoauszüge bereitgestellt sind, länger als 90 Tage nicht zu, ist die Bank berechtigt, 
die Kontoauszüge in Papierform zu erstellen und dem Teilnehmer auf dem Postwege 
gegen Auslagenersatz zuzusenden.



7. Sorgfaltspflichten des Teilnehmers 

7.1 Technische Verbindung zum Online-Banking 
Der Teilnehmer ist verpflichtet, die technische Verbindung zum Online-Banking nur über 
die von der Bank gesondert mitgeteilten Online-Banking-Zugangskanäle (z. B. Internet
adresse) herzustellen. Ein Zugriff auf das Online-Banking über andere Zugänge  
als dem Teilnehmer durch die Bank mitgeteilten direkten Zugang geschieht auf das 
Risiko des Teilnehmers. Wenn der Teilnehmer die Internetadresse der Bank nicht direkt 
eingibt, also z. B. über Links auf die Seiten des Online-Banking zugreift, besteht die 
Gefahr, dass die Identifizierungs- und Authentifizierungsdaten des Teilnehmers Dritten 
zugänglich werden.

7.2 Geheimhaltung der Personalisierten Sicherheitsmerkmale und sichere Aufbewah-
rung der Authentifizierungsinstrumente 
(1) Der Teilnehmer hat  
– � seine Personalisierten Sicherheitsmerkmale (siehe Nummer 2.1) geheim zu halten und 

nur über die von der Bank gesondert mitgeteilten Online-Banking-Zugangskanäle an 
diese zu übermitteln sowie 

– � sein Authentifizierungsinstrument (siehe Nummer 2.2) vor dem Zugriff anderer  
Personen sicher zu verwahren. 

Denn jede andere Person, die im Besitz des Personalisierten Sicherheitsmerkmals und/
oder Authentifizierungsinstruments ist, kann das Online-Banking-Verfahren im Rahmen 
des vereinbarten Leistungsangebotes missbräuchlich nutzen. 
(2) Insbesondere ist Folgendes zum Schutz des Personalisierten Sicherheitsmerkmals 
sowie des Authentifizierungsinstruments zu beachten: 
– � Das Personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht elektronisch gespeichert werden 

(z. B. im Kundensystem oder auf der Festplatte des PC) oder notiert werden.
– � Bei Eingabe des Personalisierten Sicherheitsmerkmals ist sicherzustellen, dass andere 

Personen diese nicht ausspähen können. 
– � Das Personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht außerhalb der gesondert verein-

barten Internetseiten eingegeben werden (z. B. nicht auf Online-Händlerseiten). 
– � Das Personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht außerhalb des Online-Banking-

Verfahrens weitergegeben werden, also beispielsweise nicht per E-Mail. 
– � Die PIN und der Nutzungscode für die elektronische Signatur dürfen nicht zusammen 

mit dem Authentifizierungsinstrument verwahrt werden. 
– � Der Teilnehmer darf zur Autorisierung z. B. eines Auftrags, der Aufhebung einer  

Sperre oder zur Freischaltung einer neuen TAN-Liste nicht mehr als eine TAN  
verwenden. 

– � Beim mobileTAN-Verfahren darf das Gerät, mit dem die TAN empfangen werden 
(z. B. Mobiltelefon), nicht gleichzeitig für das Online-Banking genutzt werden.

– � Die Identifikations- und Legitimationsmedien sind nach Beendigung der Online- 
Banking-Nutzung aus dem Lesegerät zu entnehmen, soweit ein solches verwandt 
wird, und sicher zu verwahren.

7.3 Sicherheit des Kundensystems 
Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise auf der Internetseite der Bank zum Online-
Banking, insbesondere die Maßnahmen zum Schutz der eingesetzten Hard- und  
Software (Kundensystem), beachten. Der Teilnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass die 
von ihm verwendeten Systeme und Anwendungen (z. B. der PC und die dazugehörige 
Software) eine einwandfreie Abwicklung gewährleisten. Insbesondere ist dabei die 
regelmäßige Überprüfung mit aktuellen Verfahren/Werkzeugen auf Viren durchzu
führen und der PC/die internetfähigen Endgeräte des Teilnehmers so zu schützen, dass 
kein unbefugter Zugang eines Dritten zu den Systemen des Teilnehmers möglich ist.

7.4 Kontrolle der Auftragsdaten mit von der Bank angezeigten Daten 
Soweit die Bank dem Teilnehmer Daten aus seinem Online-Banking-Auftrag (z. B. 
Betrag, Kontonummer des Zahlungsempfängers, Wertpapierkennnummer) im Kunden
system oder über ein anderes Gerät des Teilnehmers (z. B. Mobiltelefon, Chipkar
tenlesegerät mit Display) zur Bestätigung anzeigt, ist der Teilnehmer verpflichtet, vor der 
Bestätigung die Übereinstimmung der angezeigten Daten mit den für die Transaktion 
vorgesehenen Daten zu prüfen. 

8. Anzeige- und Unterrichtungspflichten 

8.1 Sperranzeige 
(1) Stellt der Teilnehmer 
– � den Verlust oder den Diebstahl des Authentifizierungsinstruments, die missbräuch

liche Verwendung oder 
– � die sonstige nicht autorisierte Nutzung seines Authentifizierungsinstruments oder  

seines Persönlichen Sicherheitsmerkmals 
fest, muss der Teilnehmer die Bank hierüber unverzüglich unterrichten (Sperranzeige). 
Der Teilnehmer kann der Bank eine Sperranzeige jederzeit über die folgenden Kontakt-
daten mitteilen:
– � Betrugsverdacht Hotline: (0531) 212 16 12
– � betrug@volkswagenbank.de
Weiterhin kann der Teilnehmer im Online-Dialog eine selbstständige Sperre seines Per-
sönlichen Sicherheitsmerkmals und seines Authentifizierungsinstruments vornehmen.
(2) Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei der Polizei zur 
Anzeige zu bringen. 
(3) Hat der Teilnehmer den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt 
– � den Besitz an seinem Authentifizierungsinstrument oder die Kenntnis seines Personali

sierten Sicherheitsmerkmals erlangt hat oder 
– � das Authentifizierungsinstrument oder das Personalisierte Sicherheitsmerkmal  

verwendet, 
muss er ebenfalls eine Sperranzeige abgeben.

8.2 Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte Aufträge 
Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten 
oder fehlerhaft ausgeführten Auftrags hierüber zu unterrichten.

9. Nutzungssperre 

9.1 Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers 
Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbesondere im Fall der Sperr
anzeige nach Nummer 8.1, 
–  den Online-Banking-Zugang für ihn oder alle Teilnehmer oder 
–  sein Authentifizierungsinstrument. 

9.2 Sperre auf Veranlassung der Bank 
(1) Die Bank darf den Online-Banking-Zugang für einen Teilnehmer sperren, wenn 
–  sie berechtigt ist, den Online-Banking-Vertrag aus wichtigem Grund zu kündigen; 
– � sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des Authentifizierungs

instruments oder des Personalisierten Sicherheitsmerkmals dies rechtfertigen oder 
– � der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen Verwendung des 

Authentifizierungsinstruments besteht; 
– � sich der Teilnehmer dreimal mit einem falschen Persönlichen Sicherheitsmerkmal 

anmeldet.
Bei Transaktionen, die die Eingabe eines von einem Authentifizierungsinstrument zur 
Verfügung gestellten Sicherheitsmerkmals (z. B. Bankey-generierten TAN) erfordern, 
sperrt die Bank das Authentifizierungsinstrument (z. B. den Bankey) und den Online-
Banking-Zugang, wenn dreimal hintereinander Transaktionen mit falschem Sicherheits-
merkmal übermittelt werden.

(2) Die Bank wird dem Konto-/Depotinhaber unter Angabe der hierfür maßgeblichen 
Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre eine Information 
über diese Sperre durch Anzeige im Online-Dialog zur Verfügung stellen. 

9.3 Aufhebung der Sperre 
Die Bank wird eine Sperre aufheben oder das Personalisierte Sicherheitsmerkmal bezie-
hungsweise das Authentifizierungsinstrument austauschen, wenn die Gründe für die 
Sperre nicht mehr gegeben sind. Hierüber unterrichtet sie den Konto-/Depotinhaber 
unverzüglich. 

9.4 Automatische Sperre eines Chip-basierten Authentifizierungsinstruments 
(1) Die Chipkarte mit Signaturfunktion sperrt sich selbst, wenn dreimal in Folge der 
Nutzungscode für die elektronische Signatur falsch eingegeben wird. 
(2) Ein TAN-Generator, der die Eingabe eines eigenen Nutzungscodes erfordert, sperrt 
sich selbst, wenn dieser dreimal in Folge falsch eingegeben wird. 
(3) Ein TAN-Generator sperrt sich selbst, wenn dreimal in Folge eine falsche TAN ein-
gegeben wird.
(4) Die in Absätzen 1, 2 und 3 genannten Authentifizierungsinstrumente können dann 
nicht mehr für das Online-Banking genutzt werden. Der Teilnehmer kann sich mit der 
Bank in Verbindung setzen, um die Nutzungsmöglichkeiten des Online-Banking wieder-
herzustellen. 

10. Haftung 

10.1 Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten Online-Banking-Verfügung und 
einer nicht oder fehlerhaft ausgeführten Online-Banking-Verfügung 
Die Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten Online-Banking-Verfügung und einer 
nicht oder fehlerhaft ausgeführten Online-Banking-Verfügung richtet sich nach den für 
die jeweilige Auftragsart vereinbarten Sonderbedingungen (z. B. Bedingungen für den 
Überweisungsverkehr, Bedingungen für das Wertpapiergeschäft). 

10.2 Haftung des Kontoinhabers bei missbräuchlicher Nutzung seines Authentifizie-
rungsinstruments 

10.2.1 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der 
Sperranzeige 

(1) Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige auf der Nutzung 
eines verloren gegangenen, gestohlenen oder sonst abhanden gekommenen Authenti-
fizierungsinstruments, haftet der Kontoinhaber für den der Bank hierdurch entstehenden 
Schaden bis zu einem Betrag von 150,– Euro, ohne dass es darauf ankommt, ob den 
Teilnehmer an dem Verlust, Diebstahl oder sonstigem Abhandenkommen des Authenti-
fizierungsinstruments ein Verschulden trifft. 
(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvorgängen aufgrund 
einer missbräuchlichen Verwendung eines Authentifizierungsinstruments, ohne dass 
dieses verloren gegangen, gestohlen oder sonst abhanden gekommen ist, haftet der 
Kontoinhaber für den der Bank hierdurch entstehenden Schaden bis zu einem Betrag 
von 150,– Euro, wenn der Teilnehmer seine Pflicht zur sicheren Aufbewahrung der 
Personalisierten Sicherheitsmerkmale schuldhaft verletzt hat. 
(3) Ist der Kontoinhaber kein Verbraucher, haftet er für Schäden aufgrund von nicht 
autorisierten Zahlungsvorgängen über die Haftungsgrenze von 150,– Euro nach Absatz 
1 und 2 hinaus, wenn der Teilnehmer fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine Anzeige- 
und Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen verstoßen hat. 
(4) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absätzen 1, 2 und 3 
verpflichtet, wenn der Teilnehmer die Sperranzeige nach Nummer 8.1 nicht abgeben 
konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige 
sichergestellt hatte und der Schaden dadurch eingetreten ist. 
(5) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvorgängen und hat 
der Teilnehmer seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der Kontoinhaber den 
hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Teilneh-
mers kann insbesondere vorliegen, wenn er 
– � den Verlust oder Diebstahl des Authentifizierungsinstruments oder die missbräuch

liche Nutzung des Authentifizierungsinstruments oder des Personalisierten Sicherheits
merkmals der Bank nicht unverzüglich anzeigt, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt 
hat (siehe Nummer 8.1, Absatz 1), 

– � das Personalisierte Sicherheitsmerkmal im Kundensystem gespeichert hat (siehe  
Nummer 7.2, Absatz 2, 1. Spiegelstrich), 

– � das Personalisierte Sicherheitsmerkmal einer anderen Person mitgeteilt und der Miss
brauch dadurch verursacht wurde (siehe Nummer 7.2, Absatz 1, 2. Spiegelstrich), 

– � das Personalisierte Sicherheitsmerkmal erkennbar außerhalb der gesondert vereinbar-
ten Internetseiten eingegeben hat (siehe Nummer 7.2, Absatz 2, 3. Spiegelstrich), 

– � das Personalisierte Sicherheitsmerkmal außerhalb des Online-Banking-Verfahrens, 
beispielsweise per E-Mail, weitergegeben hat (siehe Nummer 7.2, Absatz 2,  
4. Spiegelstrich), 

– � das Personalisierte Sicherheitsmerkmal auf dem Authentifizierungsinstrument ver-
merkt oder zusammen mit diesem verwahrt hat (siehe Nummer 7.2, Absatz 2,  
5. Spiegelstrich), 

– � mehr als eine TAN zur Autorisierung eines Auftrags verwendet hat (siehe Nummer 
7.2, Absatz 2, 6. Spiegelstrich), 

– � beim mobileTAN-Verfahren das Gerät, mit dem die TAN empfangen werden (z. B. 
Mobiltelefon), auch für das Online-Banking nutzt (siehe Nummer 7.2, Absatz 2,  
7. Spiegelstrich).

(6) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Verfügungs
rahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf den vereinbarten 
Verfügungsrahmen. 

10.2.2 Haftung bei nicht autorisierten Wertpapiertransaktionen vor der Sperranzeige 
Beruhen nicht autorisierte Wertpapiertransaktionen vor der Sperranzeige auf der Nut-
zung eines verloren gegangenen oder gestohlenen Authentifizierungsinstruments oder 
auf der sonstigen missbräuchlichen Nutzung des Personalisierten Sicherheitsmerkmals 
oder des Authentifizierungsinstruments und ist der Bank hierdurch ein Schaden ent-
standen, haften der Kontoinhaber und die Bank nach den gesetzlichen Grundsätzen 
des Mitverschuldens. 

10.2.3 Haftung der Bank ab der Sperranzeige 
Sobald die Bank eine Sperranzeige eines Teilnehmers erhalten hat, übernimmt sie alle 
danach durch nicht autorisierte Online-Banking-Verfügungen entstehenden Schäden. 
Dies gilt nicht, wenn der Teilnehmer in betrügerischer Absicht gehandelt hat. 

10.2.4 Haftungsausschluss 
Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Um
stände auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das 
diejenige Partei, die sich auf dieses Ereignis beruft, keinen Einfluss hat, und dessen 
Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden 
können.
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Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Grün-
den in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt 
dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsabschluss, und auch nicht vor 
Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 
Abs. 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs.

Der Widerruf ist zu richten an: Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 
Braunschweig, Telefax-Nr. (0531) 212 28 36, E-Mail-Adresse: vwbank@vwfs.com

Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können 
Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem 
Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten.

Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den 
Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung 
von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie 
mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren 
ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie ihr Widerrufsrecht ausgeübt 
haben.

Ihre Volkswagen Bank GmbH

Stand: 11. Juni 2010 p

A. Allgemeine Informationen

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen stellen wir Ihnen folgende Informationen zur 
Verfügung: 

Die Volkswagen Bank GmbH (künftig Bank), Gifhorner Straße 57, 38093 Braun-
schweig, eingetragen im Handelsregister Braunschweig HRB 1819, wird vertreten 
durch die Geschäftsführung Rainer Blank (Sprecher), Dr. Michael Reinhart und  
Torsten Zibell. Die E-Mail-Adresse der Bank lautet vwbank@vwfs.com.

Die Bank betreibt Bankgeschäfte aller Art und damit zusammenhängende Geschäfte. 
Die Bank unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn). Die Bank wird im Institutsregister der  
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unter der ID 100178 geführt. Vertrags- 
und Korrespondenzsprache ist Deutsch. Für den Vertragsschluss und die gesamte 
Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank gilt deutsches Recht.  

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Kunden die Möglichkeit, 
den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Näheres regelt die „Verfahrens-
ordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe“, die 
auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder im Internet unter www.bankenverband.de 
abrufbar ist. Die Beschwerde ist schriftlich an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundes-
verband deutscher Banken e. V., Postfach 04 02 07, 10062 Berlin, zu richten. Ferner 
besteht für den Kunden die Möglichkeit, sich jederzeit schriftlich oder zur dortigen  
Niederschrift bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer 
Straße 108, 53117 Bonn, und Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt insbesondere über  
Verstöße der Bank gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), die §§ 675c bis 
676c des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) oder gegen Artikel 248 des Einführungs-
gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) zu beschweren.

Die Bank ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher  
Banken e. V..

Der Kunde gibt gegenüber der Bank ein ihn bindendes Angebot auf Abschluss des Ver-
trages ab, indem er das ausgefüllte und unterzeichnete Formular für den Antrag auf 
Eröffnung des Kontos an die Bank übermittelt und dieses ihr zugeht. Der Kontovertrag 
kommt zustande, wenn die Bank dem Kunden die Annahme des Vertrages erklärt.

Kapitalerträge sind einkommensteuerpflichtig.

Der Kontoinhaber kann während der Vertragslaufzeit jederzeit verlangen, dass ihm die 
Vertragsbedingungen sowie die gesetzlich vorgeschriebenen vorvertraglichen Informa-
tionen in einer Urkunde in Textform zur Verfügung gestellt werden.

Soweit sich während des Vertragsverhältnisses unser Name, unsere für die Kunden-
kommunikation bedeutenden Anschriften oder E-Mail-Adressen, die Aufsichtsbehörden 
oder relevante öffentliche Register, in die wir eingetragen sind, sowie Registernummern 
oder gleichwertige in diesen Registern verwendete Kennungen ändern, werden wir 
unverzüglich auf unserer Internetseite darüber unterrichten.

Stand: 31. Oktober 2009

B. Informationen zum Produkt

1.	Das Plus Konto und das Plus Konto TopZins sind täglich fällige Geldanlagen.	

2.	Die Zinsen werden dem Kapital monatlich gutgeschrieben.

3.	�Die aktuellen Konditionen zum Plus Konto TopZins und zum Plus Konto sind im Internet 
unter www.volkswagenbank.de ersichtlich oder können telefonisch erfragt werden.

Volkswagen Bank GmbH
Vorvertragliche Informationen inkl. der Informationen nach den Vorschriften des Fernabsatzes

Auszug aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis zu den Ausführungsfristen, 
Annahmefristen und Geschäftstagen im Zahlungsverkehr

Geschäftstage der Bank
Geschäftstag ist jeder Tag, an dem die an der Ausführung eines Zahlungsvorgangs 
beteiligten Zahlungsdienstleister den für die Ausführung von Zahlungsvorgängen erfor-
derlichen Geschäftsbetrieb unterhalten. Die Bank unterhält den für die Ausführung von 
Zahlungsvorgängen erforderlichen Geschäftsbetrieb wie folgt:

Buchungen
Alle Werktage außer Sonnabende, 24. und 31. Dezember

Hinweise:
– �Die Geschäftstage können sich von den Öffnungszeiten der einzelnen Geschäftsstellen 

unterscheiden, die an der jeweiligen Geschäftsstelle ausgehängt sind.

Buchungsaufträge zu Lasten der o. g. Konten
Dies sind Buchungen, die per Online-Banking, Telefon-Banking oder schriftlich erteilt  
werden. Buchungsaufträge sind nur innerhalb Deutschlands in Euro-Währung möglich.

a. Annahmefrist(en) für Buchungsaufträge 
16.00 Uhr an Geschäftstagen der Bank

b. Ausführungsfristen für Buchungen innerhalb Deutschlands in Euro 
Die Bank stellt sicher, dass der Buchungsbetrag (z.B. beim Telefon-Banking oder Online-
Banking) in Euro innerhalb Deutschlands beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp-
fängers spätestens nach 3 Geschäftstagen, für in Papierform ausgelöste Buchungen 
spätestens nach 4 Geschäftstagen eingeht.

Entgelte
Kontoauszüge
– �Papierauszug im Rahmen der monatlichen Abrechnung �  

bei telefonischer Kontoführung 	�  kostenfrei
–�� �Papierauszug bei ausschließlicher online Kontoführung �  

auf Verlangen des Kunden� 0,55 Euro

Duplikate von Belegen, z. B. Kontoauszugskopien, �  
Steuerbescheinigung auf Verlangen des Kunden	�  5,00 Euro

Zahlungsverkehr
Buchungen zu Lasten des Plus Kontos
– Buchung (Telebanking-/Online-Banking-Aufträge)� kostenfrei
– Eilbuchung mittels Telefax, Telex o. ä.� 20,00 Euro

Lastschriften
Rücklastschrift von im Lastschriftverfahren eingezogenen fälligen 
Zahlungen. Dies gilt nur, wenn der Kunde die Rücklastschrift 
zu vertreten hat. Der Kunde hat die Möglichkeit nachzuweisen, 
dass kein oder ein geringerer Schaden eingetreten ist. � 2,50 Euro 
� zzgl. fremde Gebühr 
� (derzeit 3,00 Euro) 

� Stand: 31. Oktober 2009




